
1 
- Kreuz 

(lleiBel
zeichen) 

- Kerbe 
(lleiBel
zeichen) 

- sonstiges 
Grenzzeichen 

- Grenzzeichen, 
dessen Zen
trum den 
Grenzpunkt 
bildet 

- Grenzzeichen, 
dessen ll1 tte 
der einen 
Kante den 
Grenzpunkt 
bildet 

- unterirdisch 
vermarkter 
Grenzpunkt 

- nicht aufge
messenes 
Grenzzeichen 

2.2. Unvermarkte 
Grenzpunkte 

- aufgemessen 

- nicht aufge
messen 

2 

Dazu gehören: Rohr. Bolzen. Nagel. Pfahl. Drän
rohr. Plasohe 
Die angegebene Linienbreite gilt tur Eigentums
grenzen. Grenzen der Reohtsträgerscbaft und IUt
zungsreohtsgrenzen. 

Die angegebene Linienbreite gilt fUr sonstige 
Liegenschaftsgrenzen. 
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